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 Telefon : 05406/881161       Email : lars.haucap@nfv-osnabrueck.de 

 

 

     Ausschreibung 
 

 

 

  AH  – Kreispokalspiele Ü50  Osnabrück 2025 – 2026 

 
 

1. Für die Durchführung der Pokalspiele sind Satzungen und Ordnungen des NFV und DFB, 

sowie diese Ausschreibung gültig. Sie wird den Vereinen über die Homepage zugestellt. 

www.nfv-osnabrueck.de 

 

2. Teilnahmeberechtigt  an  den  Spielen  sind  alle  Spieler  und  Spielerinnen,  die  zum 

Zeitpunkt   des Spiels   eine   Spielerlaubnis   oder   Gastspielerlaubnis   für   den 

betreffenden  Verein  bzw.  die  Spielgemeinschaft  besitzen  und  das  50.  Lebensjahr 

vollendet haben oder bei Spielen in 2025 dieses bis zum 31.12.2025 vollenden werden.  

Bei Spielen in 2026 müssen  die  Spieler  und  Spielerinnen spätestens am 31.12.2026 das 

50. Lebensjahr vollendet haben. 

 

3. Gespielt wird mit den Vereinen des NFV Kreises Osnabrück. Den Endspielort wird vom  

Spielausschuss bekannt gegeben.  Die Endspielteilnehmer können ggf. an evtl. 

stattfindenden Folgewettbewerben im Bezirk oder Verband teilnehmen. 

 

4. Spielzeit 2x30 Minuten. Steht ein Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit 

unentschieden, ermittelt ein Neunmeterschießen nach den Bestimmungen des 

DFB, den weiteren Teilnehmer.  
 

5. Gespielt wird auf Kleinfeld.  

Der Strafraum ist 12 m lang und 29 m breit, der Torraum 4 m lang und 13 m breit. 

Mindestens der Strafraum ist so zu kennzeichnen, dass die Dimensionen von den 

Mannschaften und vom Schiedsrichter zweifelsfrei zu erkennen sind.  

Die Strafstoßmarken müssen jeweils 8 m von den Toren entfernt sein.   

 

6. Bei der Ausführung eines direkten oder indirekten Freistoßes müssen die 

gegnerischen Spieler mindestens 6 m entfernt sein.  

 

7. Die Abseitsregel ist aufgehoben. Es gilt jedoch die Torwart-Rückpassregel. 
 

8. Auswechselregelung : Gespielt wird mit 6 Feldspielern + Torwart. Eine Mannschaft gilt 

als angetreten, wenn zum Spielbeginn mindestens 5 Spieler anwesend sind.  

Bis zu 5 Auswechselspieler (einschließlich Torwart) können in einem Spiel beliebig oft 

ein – und ausgewechselt werden. Diese muss in Höhe der Mittellinie, in einer Spielruhe 

und nach Meldung beim Schiedsrichter erfolgen. 

http://www.nfv-osnabrueck.de/


 

9. Der § 36 Absatz 2 der NFV Spielordnung entfällt bei den Kreispokalspielen. Muss das 

Spiel wegen nicht rechtzeitigem Antreten einer Mannschaft wegen Dunkelheit 

abgebrochen werden, so scheidet diese aus dem Kreispokalwettbewerb aus. Spiele, die  

bei Tageslicht begonnen haben und deren Durchführung später bei hereinbrechender  

Dunkelheit gefährdet werden, sollen unter Flutlicht, bei gleicher Platzbeschaffenheit 

zu Ende gespielt werden. 

 

10. Fahrtkosten für die reisenden Mannschaften werden nicht erstattet. Die Platzkassierung 

obliegt dem Platzverein. Es gelten die ortsüblichen Eintrittspreise. Ein Defizit geht zu 

Lasten der beiden Vereine. Für die Bereitstellung von Erfrischungsgetränken in der 

Halbzeitpause für Schiedsrichter und beide Mannschaften, hat der bauende Verein,  

Sorge zu tragen.                    

 

       Die Schiedsrichterkosten sind dem Schiedsrichter am Platz auszuzahlen. 

 

 

11. Der Spielbericht online ist von beiden Mannschaftsverantwortlichen mindestens 30 

Minuten vor Spielbeginn freizugeben. 

Tritt der angesetzte Schiedsrichter zum Spiel nicht an, so ist die Funktionalität 

Schiedsrichter nicht erschienen im DFBnet Spielbericht zu nutzen. 

 

  

Zuständiger Staffelleiter: 

Siegfried Naber, Wievenesch 2, 49324 Melle 

0172 2720431 
 

 

  

12. Die gastgebenden Vereine sind verpflichtet, die Spielergebnisse 

unverzüglich, spätestens 1 Stunden nach Spielende, ausgehend von der Anstoßzeit im 

DFBnet zu melden. 

       Nichtbeachtung dieser Verpflichtung durch die Vereine zieht Bestrafung gemäß 

       Anhang 2 Ziffer 15 der SPO des NFV nach sich. 

 

13. Spielverlegungen sind nach Erstellung der Pokalspielpläne kostenpflichtig.  

Spielverlegungen werden nur über die Funktion Spielverlegungen des DFBnet akzeptiert. 

 

14. Vor dem Spiel werden alle Spieler und Auswechselspieler in den Spielbericht 

eingetragen. 

 

15. Die möglichen Rechtsmittel ergeben sich aus der RuVO des NFV, siehe dazu die  

§ 14-19 der RuVO.  

 

16. Der Schriftsatz, durch den der Rechtsbehelf eingelegt wird, ist dem zuständigen 

       Sportgerichtsvorsitzenden über das DFBnet-Postfach zukommen zu lassen.  

Der Rechtsbehelf ist in Kopie an den Pokalspielleiter und den SpA-Vorsitzenden zu 

senden. Ebenso kann der Rechtsbehelf auch per Post an das Sportgericht übersendet 

werden. 

 

17. Zuständig für die Kreispokalspiele ist das Kreissportgericht des NFV Kreis 

Osnabrück. Die Kontaktdaten sind der Homepage  www.nfv-osnabrueck.de zu entnehmen 

 

18. Anrufung gegen diese Ausschreibung ist innerhalb von 7 Tagen nach Veröffentlichung 

auf der Homepage des NFV Kreis Osnabrück beim Kreissportgericht Osnabrück möglich.       

( RuVO § 15 ). Verstöße und Nichtbeachtung dieser Ausschreibung und der NFV 

http://www.nfv-osnabrueck.de/


Spielordnung, wie den DFB-Bestimmungen, werden nach Anhang 2 zur NFV 

Spielordnung, bzw. Rechts- und Verfahrensordnung des NFV geahndet. 

 

19. Die Vereine sind für die Weitergabe und Information dieser Bestimmungen an Trainer, 

Betreuer, Mannschaft und Schiedsrichter in eigener Zuständigkeit verantwortlich. 

 

20. Die Schiedsrichteransetzung erfolgt durch den jeweiligen Kreisschiedsrichterausschuss. 

Die Kontaktdaten sind der Homepage www.nfv-osnabrueck.de zu entnehmen. 

 

 

 

 Belm, Juli 2025 

 

 

                      Lars Haucap     

  NFV Kreis Osnabrück 

                       Spielausschuss 

http://www.nfv-osnabrueck.de/

